
Wahlperiode 936

bilden für die Wahl der Ge
meindevertretung einen W. —>• 
Wahlrecht

Wahlperiode: Zeitraum, für den 
die Abgeordneten der Volkskam
mer und der örtlichen Volksver
tretungen der DDR gewählt wer
den. Sie beträgt für die Mitglie
der der Volkskammer und der 
örtlichen Volksvertretungen vier 
Jahre. -> Wahlrecht

Wahlrecht: Gesamtheit staats
rechtlicher Normen für die Wahl 
zu den Vertretungskörperschaf
ten eines Staates, die insbeson
dere das Verfahren der Wahl, 
ihre Leitung, die Ermittlung 
ihrer Ergebnisse sowie die Vor
aussetzungen festlegen, unter 
denen die Staatsbürger wählen 
(aktives W., Wahlbefugnis) oder 
gewählt werden (passives W., 
Wählbarkeit). Das W. wird wie 
das -v Wahlsystem durch den 
Charakter der jeweils herrschen
den Gesellschaftsordnung be
stimmt. In der DDR sind die 
grundsätzlichen Bestimmungen 
des für alle Volksvertretungen 
einheitlichen sozialistischen W. 
die Verfassung der DDR, insbe
sondere Art. 22, das von der 
Volkskammer beschlossene Wahl
gesetz und die darauf beruhende 
Wahlordnung. Diesen Normen 
des W. entsprechend, werden die 
Wahlen zu den Volksvertretun
gen vom Staatsrat der DDR aus
geschrieben. Jeder Bürger der 
DDR, der am Wahltag das 18. Le
bensjahr vollendet hat, ist wahl
berechtigt. Ebenso kann er in 
die örtlichen Volksvertretungen 
gewählt werden, wenn er am 
Wahltag das 18. Lebensjahr voll
endet hat. Für die Wahl in die 
Volkskammer muß er das 21. Le
bensjahr vollendet haben. Vom 
Recht, zu wählen und gewählt 
zu werden, sind nur solche Bür
ger ausgeschlossen, denen durch

rechtskräftige gerichtliche Ent
scheidung die staatsbürgerlichen 
Rechte entzogen, die entmündigt 
sind, unter vorläufiger Vormund
schaft oder wegen geistiger Ge
brechen unter Pflegschaft stehen. 
Bei einer kleinen Gruppe von 
Bürgern ruht das W., z. B. bei 
Straf- und Untersuchungsgefan
genen. Das W. gewährleistet, daß 
die Leitung der Wahlen zu den 
Volksvertretungen in den Hän
den demokratisch gebildeter — 
Wahlkommissionen liegt. Es ge
stattet den nominierungsberech
tigten Parteien und Massenorga
nisationen, ihre Wahlvorschläge 
zu dem gemeinsamen Vorschlag 
der Nationalen Front der DDR 
zu vereinen. Seit den Wahlen im 
Oktober 1950 haben die demo
kratischen Parteien und Massen
organisationen von diesem Recht 
Gebrauch gemacht. Sie geben mit 
ihrem gemeinsamen Wahlvor
schlag und ihrem Bekenntnis 
zum Wahlaufruf bzw. zum Wahl
programm der Nationalen Front 
ihrer Übereinstimmung in den 
politischen Grundfragen Aus
druck. Die Nominierung und die 
Wahl der Kandidaten erfolgt in 
—»- Wahlkreisen. Auf demokra
tisch einberufenen —Wähler
vertreterkonterenzen stellen sich 
die vorgeschlagenen Kandidaten 
ihren Wählern vor. Jeder Kandi
dat ist zudem verpflichtet, sich 
seinen Wählern in öffentlichen 
Wählerversammlungen vorzu
stellen. Wählervertreter bzw. 
Wähler sind berechtigt, vorzu
schlagen, Kandidaten von dem 
Wahlvorschlag abzusetzen. Das 
W. sichert den ordnungsgemäßen 
Ablauf der Wahlhandlung sowie 
die Feststellung des Wahlergeb
nisses. Gewählt sind diejenigen 
Kandidaten, die die Mehrheit 
der gültigen Stimmen auf sich 
vereinigen. Erhält eine größere 
Zahl der Kandidaten mehr als 
50% der gültigen Stimmen, als


